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Die 19. Sitzung des Rates der Stadt Hamminkeln (IX. Wahlperiode) findet statt am 
 

Mittwoch, dem 22.02.2017, 16:00 Uhr 
 
im Ratssaal des Rathauses, Brüner Straße 9, 46499 Hamminkeln 
 
 

T a g es o rd nu ng  

 
. ZUR GESCHÄFTSORDNUNG 

a) Bestellung eines Schriftführers / einer Schriftführerin 
b) Prüfung der Einladung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
c) Feststellung der Tagesordnung 
d) Feststellung von Ausschließungsgründen 
 
 

. ÖFFENTLICHER TEIL 
 

1. Fragestunde für Einwohner/innen 
 

2. Beschwerde gemäß § 24 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 
hier: Beschwerde gegen die Erhöhung der Grundsteuer B und gegen die Erhöhung der Ab-
fallbeseitigungsgebühren 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0028 - 
 

3. Kommunale Klassenrichtzahl der Grundschulen in der Stadt Hamminkeln für das Schuljahr 
2017/18 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0012 - 
 

4. Offene Ganztagsschule - hier Einrichtung einer Arbeitsgruppe „Qualität und Elternbeiträge“ 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0015 - 
 

5. Erweiterung der Kindertagesstätteneinrichtung der kath. Kirchengemeinde Heilig Kreuz 
Mehrhoog 
hier: Übernahme der Betriebskosten 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0024 - 
 

6. Neuausrichtung der Städtischen Bücherei Hamminkeln 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0029 - 
 

7. Förderung der Musikschule Hamminkeln 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0030 - 
 

8. Brandschutz/Katastrophenschutz 
Landeseigene Ausstattung - Beschaffung eines HFS 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0033 - 
 

9. Änderung des Kostentarifes der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 
für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln (Feuerwehrsatzung) vom 
14.04.2011 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0002 – 
 

10. 56. Änderung des Flächennutzungsplanes im Ortsteil Mehrhoog 
- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung 
- Feststellungsbeschluss 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0006 – 
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11. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 10 "Im Hoogefeld" in Mehrhoog 

- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung 
- Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0007 - 
 

12. Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 8 "Blumenstraße" in Dingden 
- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung 
- Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0008 - 
 

13. 4. Änderung Bebauungsplan Nr. 17 "Gelände Odendahl" 
- Abwägungsbeschlüsse öffentliche Auslegung 
- Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
- Vorlagen-Nr.: 2016/0222 - 
 

14. Bebauungsplan Nr. 3 "Siemensweide" in Wertherbruch 
- Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0010 - 
 

15. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen des Kernhaushalts sowie der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Jahre 2016 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0003 - 
 

16. Stellenplan für das Jahr 2017 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0020.1 - 
 

17. Zweite Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hamminkeln vom 
06.10.2010 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0016 - 
 

18. 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Hamminkeln 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0011 - 
 

19. Haushaltssatzung und Haushaltsplan einschließlich Anlagen für das Haushaltsjahr 2017 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0013 - 
 

20. Entwidmung eines Teils des kommunalen Friedhofs Hamminkeln, Bestattungsfläche 
Diersfordter Straße 
- Vorlagen-Nr.: 2017/0018 - 
 

21. Kenntnisnahme der Niederschrift der letzten Sitzung und Bericht über die Ausführung der 
Beschlüsse 
 

22. Mitteilungen und Anfragen 
 

  
. NICHTÖFFENTLICHER TEIL 

 
1. Kenntnisnahme der Niederschrift der letzten Sitzung und Bericht über die Ausführung der 

Beschlüsse 
 

2. Mitteilungen und Anfragen 
 

Hamminkeln, den 10.02.2017 
   Stadt Hamminkeln 
   Der Bürgermeister 
   
   - Romanski -  
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Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt Hamminkeln 
 

1. Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Stadt Hammin-
keln und Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Hamminkeln hat in seiner Sitzung am 01. Dezember 2016 gem. § 96 Abs. 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach erfolgter Jahresab-
schlussprüfung aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses folgende Be-
schlüsse gefasst: 
 
Die Ratsmitglieder fassen jeweils einstimmig folgende Beschlüsse: 
a. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 

2015 durch die Fachdienste Rechnungsprüfung zur Kenntnis. 
b. Der Jahresabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2015 wird in der vom Rech-

nungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 30.11.2016 testierten Fassung mit einer 
Bilanzsumme von 126.824.131,76 € festgestellt. 

c. Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 
2.180.217,17 € durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i.H.v. 1.827.548,45 € so-
wie einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage i.H.v. 352.668,72 € auszugleichen. 

d. Dem Bürgermeister wird durch die Ratsmitglieder für das Haushaltsjahr 2015 Entlastung 
erteilt (§ 96 Abs. 1 GO NRW). 
 

2. Der vom Rat der Stadt Hamminkeln festgestellte Jahresabschluss 2015 und Lagebericht sind 
gem. § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit 
Schreiben vom 08.12.2016 angezeigt worden, und von diesem mit Schreiben vom 24.01.2017  
zur Kenntnis genommen worden. 

 
3. Wesentliche Ergebnisse des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 

 
Ergebnisrechnung:  - 2.180.217,17 € 
Finanzrechnung: 2.680.811,25 € 
Höhe der Ausgleichsrücklage nach Ergebnisverwendung: 0,00 € 
 
 

4. Bilanz zum 31.12.2015: 
 

 



5 

 
Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

 

 
Amtsblatt Nr. 2 der Stadt Hamminkeln vom 17.02.2017 

 



6 

 
Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

 

 
Amtsblatt Nr. 2 der Stadt Hamminkeln vom 17.02.2017 

  



7 

 
Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln 

 

 
Amtsblatt Nr. 2 der Stadt Hamminkeln vom 17.02.2017 

 
5. Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 

 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 und der Lagebericht der Stadt Hamminkeln 
wurden von den Fachdiensten Rechnungsprüfung geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser 
Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Ver-
antwortung des Bürgermeisters. Die Aufgabe des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Ham-
minkeln ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss sowie über den zusammengefassten Lagebericht, unter Einbeziehung der Buchführung, des 
Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, abzugeben. 
 
Die Prüfung des Jahresabschlusses wurde nach § 101 GO NRW und in Anlehnung an die vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens- und Schuldenlage sowie der Ertrags- und Finanzlage, wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Hamminkeln sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstän-
de, Ergebnis-/Finanzrechnung und Lagebericht beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze, der wesentlichen 
Einschätzungen des Bürgermeisters und die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlus-
ses und des zusammengefassten Lageberichts. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Hamminkeln ist der Auffassung, dass die Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet. 
 
Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt. 
 
Der vorstehende Prüfungsbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
erstattet. 
 
Nach der Beurteilung des Rechnungsprüfungsausschusses aufgrund der bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 2015 den gesetzlichen Vorschriften und sonstigen 
ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Stadt Hamminkeln. 
 
Der zusammengefasste Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss 2015, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 
Stadt Hamminkeln und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. 
 
Hamminkeln, den 30.11.2016 
Der Vorsitzende des 
Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Hamminkeln 
Dieter Genterzewsky 
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6. Bekanntmachung, Offenlegung und Einsichtnahme des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 

 
Der vom Rat der Stadt Hamminkeln in seiner Sitzung am 01.12.2016 festgestellte Jahresab-
schluss 2015 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
Der Jahresabschluss - bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teil-
rechnungen, der Bilanz und dem Anhang-, der Lagebericht sowie der volle Wortlaut des Be-
stätigungsvermerkes liegen gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW ab sofort im Rathaus Hamminkeln, 
Brüner Straße 9, während der Dienststunden bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2016 zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
 
 

Hamminkeln, den 30.01.2017 
 
Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
 
 
    - Graaf - 
Beigeordneter 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln über den Beschluss des Rates der Stadt 
Hamminkeln über die Feststellung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2014 
 
1. Feststellung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2014 
 
Gemäß § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 96 
Abs.1 GO NRW erfolgte die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Hamminkeln durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss. In seiner Sitzung vom 29. November 2016 hat dieser dem Gesamtab-
schluss der Stadt Hamminkeln zum 31. Dezember 2014 einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
Der Rat der Stadt Hamminkeln hat daraufhin in seiner Sitzung am 01. Dezember 2016 Folgendes 
beschlossen: 
 

1. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 
2014 durch die Fachdienste Rechnungsprüfung einstimmig zur Kenntnis.  

 
2. Der Gesamtabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2014 wird in der vom Rech-
nungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 30.11.2016 testierten Fassung mit einer Ge-
samtbilanzsumme von 175.919.952,56 € und einem Gesamtjahresfehlbetrag von 
1.758.016,20 € einstimmig festgestellt.  

 
3. Dem Bürgermeister wird für den Gesamtabschluss 2014 gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW 
i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW einstimmig Entlastung erteilt.  

 
Der festgestellte Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde im Anschluss gemäß § 96 Absatz 
2 GO NRW unverzüglich dem Kreis Wesel als zuständige Aufsichtsbehörde angezeigt. 
 
2. Bekanntmachung 
 
Der Gesamtabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31. Dezember 2014 wird hiermit gemäß § 96 Ab-
satz 2 GO NRW öffentlich bekannt gegeben. 
Der Gesamtabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31. Dezember 2014 wird bis zur Feststellung des 
folgenden Gesamtabschlusses im Rathaus in Hamminkeln, Brüner Straße 9,  Zimmer 223, während 
der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Hamminkeln, den 30.01.2017  
  Stadt Hamminkeln 
   
   
  Der Bürgermeister 
  In Vertretung 
   
   
     - Graaf - 
  Beigeordneter 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Hamminkeln über den Beschluss des Rates der Stadt 
Hamminkeln über die Feststellung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2015 
 
1. Feststellung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2015 
 
Gemäß § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 96 
Abs.1 GO NRW erfolgte die Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Hamminkeln durch den Rech-
nungsprüfungsausschuss. In seiner Sitzung vom 29. November 2016 hat dieser dem Gesamtab-
schluss der Stadt Hamminkeln zum 31. Dezember 2015 einen uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk erteilt. 
Der Rat der Stadt Hamminkeln hat daraufhin in seiner Sitzung am 01. Dezember 2016 Folgendes 
beschlossen: 
 

1. Der Rat nimmt das Ergebnis der Prüfung des Gesamtabschlusses für das Haushaltsjahr 
2015 durch die Fachdienste Rechnungsprüfung einstimmig zur Kenntnis.  

 
2. Der Gesamtabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31.12.2015 wird in der vom Rech-
nungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 30.11.2016 testierten Fassung mit einer Ge-
samtbilanzsumme von 176.165.490,31 € und einem Gesamtjahresfehlbetrag von 
2.180.217,17 € einstimmig festgestellt.  

 
3. Dem Bürgermeister wird für den Gesamtabschluss 2015 gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW 
i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW einstimmig Entlastung erteilt.  

 
Der festgestellte Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde im Anschluss gemäß § 96 Absatz 
2 GO NRW unverzüglich dem Kreis Wesel als zuständige Aufsichtsbehörde angezeigt. 
 
2. Bekanntmachung 
 
Der Gesamtabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31. Dezember 2015 wird hiermit gemäß § 96 Ab-
satz 2 GO NRW öffentlich bekannt gegeben. 
Der Gesamtabschluss der Stadt Hamminkeln zum 31. Dezember 2015 wird bis zur Feststellung des 
folgenden Gesamtabschlusses im Rathaus in Hamminkeln, Brüner Straße 9,  Zimmer 223, während 
der Dienststunden zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Hamminkeln, den 30.01.2017  
  Stadt Hamminkeln 
   
   
  Der Bürgermeister 
  In Vertretung 
   
   
     - Graaf - 
  Beigeordneter 
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